
DIE EHE AFRIKA!

Uon Gregorius OFMCap
Zu den „brennenden Fragen der Gegenwart” mufß INa  $ 1n der Kirche

Afrikas zweitelsohne die 6 rechnen: Wie steht die christ-
ıche Ehegesetzgebung mıt ıhrer Forderung VO  — Monogamie und Unauflös-
ıchkeit den afrıkanıschen Eheauffassungen gegenuüber, die ıhren eigenen,
oft umschriebenen Code besitzen, der jedo Ausnahmen VO'  - den
eben genannten christlichen Forderungen zuläßt? Zudem ist 1in manchen
Kulturen eın vor-eheliıcher geschlechtlicher Verkehr beider Partner g..
wohnheitsrechtlich gestattet, WCLNn eın eıl des Brautpreises bereits SC-
zahlt ist un:! der Mannn ZUTr Famiılie seiner Tau übersiedelt, für S1e
arbeıten, bis das erste Kınd geboren wird. Dann erst findet die Eheschlie-
Bung sSta und tuüuhrt der Mannn seine Tau heim ZU orf se1ines Vaters,

1in seine eigene Wohnung zieht Wie wichtig die Eheforschung in
pastoraler Sıicht für Afrika ist, kennzeichnet HASTINGS mıt dem Satz
he realıty of irue urch growth 15 to be demonstrated for INOTC by the
number of sound marrıages than by the number of baptiısms“ (26)

Schon seıt vielen Jahren ist Von Ethnologen und Missiologen über das
Verhältnis des Christentums ZUrTr autochthonen Eheauffassung 1n Afrıka
diskutiert worden. Es War immer ine heikle Angelegenheıt. Im Kreıise
der evangelischen ‚Sendung‘ erga sıch verständlicherweise i1ne reiere
Meinungsäußerung als 1n der katholischen Fachwissenschaft, für die das
Kırchenrecht und die gangıge Moraltheologie malßgebend Die
reiere protestantische Auffassung kam ZU Ausdruck bei ÄRTHUR
PHILLIPS, SUTVEY of Afrıcan Marrıage and Famıl y Life (London 1953),
VO  $ dem neuerdings unter dem 'Titel Marrıage IS 2ın Africa 1Ne€e
Zweıtauflage erschien, 1n dıe HENRY MOoOrRRISs die Entwicklungen
ZWI1S  en 950 un! 969 eingearbeitet hat ber auch 1in katholischen
reisen werden immer mehr Bedenken geaäußert SCH der Brauchbarkeit
abendländischer Stellungnahmen Ehefragen, Ww1e€e sS$1e sıch etwa 1mM
Codex Juris Ganonıcı nıederschlagen: Fordert dıe CUSLOMAT Y marrıage 1ın
Afriıka ıcht einen durchaus anderen Ausgangspunkt?* Die Frage ist sechr
kompliziert, un der Leser darf ıcht erwarten, daß für alle Probleme

Kommentierende Besprechung ÄDRIAN HASTINGS: CGhriıstian Marrıage ın
Afrıca. Being Rapport commıssıoned by the Archbishops of Cape JTown, Cen-
tral Afrıca, Kenya, Tanzanıa, an Uganda. SPCK dociety tor Promoting
Christian Knowledge)/ Oly I rinity Church, Marylebone Road] London z
4D  e 1973; 185 P-,
» Vgl z B MARCEL HAUBEN GCICM CGontribution la solutıon pastorale de Ia
problematıque du marrıage afrıcaın et de SO  S paıement (Roma 1966 der
Churches’ Research Project Marriage 17 Afrıca (Gaba Pastoral Institute 1972);
ferner viele Artikel 1in African Ecclesiastical Review uUn! ın Revue
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einer christlichen Ehe 1n Afrıka ohne weiıteres eine Loösung gibt Auch das
Buch, das hıer besprechen ist, kann nıcht als normatıv angesehen WCI-

den und 111 auch Sar ıcht 1ın Anbetracht der geographischen und
kulturellen nterschiede, miıt denen InNna  3 ın Afrıka tun hat HASTINGS
hatte Jediglich die Absicht, die verschiedenen Ansıchten festzustellen, S1e

gruppleren un!' dıe Probleme ZUT Diskussion tellen So autete
üubrıgens auch se1in Auftrag, un: diesem Ausgangspunkt wollen WITr be1
uUunNseTrcI Kommentierung Rechnung tragen.

Die anglıkaniıschen Bischoöfe VO  $ Cape Town, Zentralafrika (Malawı
un Rhodesien), Kenya, Tanzanıa un! Uganda en den Auftrag
dieser Untersuchung erteılt. Als rgebnıs schrieb AÄADRIAN HASTINGS, der
sıch bereıts 1N seinem Buch Das schwarze Experiment Kırche UN
2155107 ım modernen Afrıka mıt dieser Frage beschäftigt hat, seinen
Rapport

HASTINGS, katholischer Priester, ist iın etzter eıt mehrfach dıe Offent-
lichkeit getreten. So veroöffentlichte dıe Berichte er den Massenmord in
Wir1jamu, der VOo  - portugiesischen Soldaten begangen wurde un: die portuglie-
sische Regierung 1ın üublen Ruf gebracht hat Kurzlich gab eın Buch mıiıt dem
Tıtel Wirıijamu heraus, in dem VON den Kolonialismus in Mozambique
angreift un: einen schweren Austfall auch auf die deutsche Regierung, insbeson-
dere auf Bundeskanzler Wiılly BRANDT, macht „Mehr un mehr werden
westeuropaäische, zumal deutsche Investierungen in Portugiesisch-Afrika gemacht,
Uun! eın großer Teil der militäriıschen Ausrüstung, ber die die Portugiesen VeEeI-

fügen, stammt Aaus West-Deutschland. urch dıe Einwilligung, daß dieser
abscheuliche Handel weıitergeht, zeigt Brandt unerhört auch scheinen mas

sıch als einen Nachfolger Adaolf Hitlers, insofern tatsächlich eın Regime
unterstutzt, das mehr als ein anderes die Nazi-Tradition fortsetzt auf Kosten
Afiriıkas“1. Die niederländische Zeitung, der dieser Bericht entnommen worden
ist, vermerkt AaZzu: „Der Verfasser behauptet, dafß der Bundeskanzler allerdings
seine Einstellung VO  -} den Christlichen Demokraten geerbt hat, die die Interessen
des deutschen Kapitalismus beschützen ( Aber (und jetzt folgt wieder eın Zaitat
des Autors) ındem Brandt) ine solche Einstellung beibehält, tragt immer-
hin ıne größere Verantwortlichkeit für die Aufrechterhaltung der portuglie-
sischen Tyranneı iın Afrika als wer auch immer‘.“ Eıne solch wahnwitzige
Anschuldigung un: eın solch beleidigender Vorwurf gegenüber einem Staats-
INann verrat ıne ernsthaifte Unausgeglichenheit und staärkt keinesfalls die Glaub-
wurdigkeıt des Verfassers.

Und do:  - Mut hat HASTINGS, und Mut hat ebenfalls gezeıigt, als
e1n solch prekäres 'Thema WI1eE dıe christliche Ehe 1n Afrıka aufgri{ff. Er
hat sıch ıcht leicht gemacht. ıcht NUur hat ausführliche Fragebögen
versandt, hat auch viele Instanzen 1ın manchen Gebieten persönliıch

Styria/Graz 1969, 348 Engl Originalausgabe: C hurch an Missıon 2ın
Modern Afrıca (Burns Oates Ltd./London

Übersetzt aus De Tı)d VO 1974
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aufgesucht un! zahlreiche Beratungen mitgemacht. Er hat sıch bei seiner
Zielsetzung geographisch auf Miıttel-, Ost- und Suüdafriıka beschränkt, und
‚WarTr AaUus praktischen Gründen, der großen Komplexıitäat der Pro-
eme Nur in der hıstorischen Übersicht hat 5aN2Z Afrika 1n seine
Betrachtung einbezogen.

I1
Wiıe lıiegen die Probleme? Seit Jahren konstatiert 111a  - 1n Afrika eın

immer größeres Mißverhältnis zwıschen der Zahl der christlich Getauften
und der Zahl der ırchlich geschlossenen Ehen Be1 den Protestanten ist
1mM allgemeınen noch schlimmer als bei den Katholiken HASTINGS hat
bereıts 1n seinem Buch Das schwarze Experiment 226) darauf aufmerk-
Sa gemacht: „Ziweifellos SIN die Verhältnisse WI1IE die hinter ıhnen ste-
hende Mentalıi:tät VO:  =) Ort Ort sechr unterschiedlich. So wırd 1119  - in
einıgen streng katholischen Gebieten 1ne betraächtlich hoöhere Anzahl
VO  3 kirchlichen Trauungen als anderswo finden Im übrigen Afrıka
sind vielleicht vierzıg Prozent, mıtunter dreißig Prozent der Katho-
lıken, ja weniger, die ırchlich heiraten.“ Für die Protestanten
zıtiert WELCH®: „Weniger als fünf Prozent der getauften Man-
Nner Uun: Frauen heiraten 1n der Kirche“, un!: ZWAaAT 1n den meısten
Gebieten Ostafrikas.

Von denen, die nıcht einer kirchlichen Trauung kommen, eschrän-
ken sıch viele auf eine Stammesehe oder auf iıne Zivilehe ber viele
Junge Leute möchten ihre Freiheit überhaupt ıcht aufgeben un! leben
ohne Bindung mıteinander. Wiıll 11a  - CS namlich Sanz richtig machen,
mußß INa  — VOTI allen dreı Instanzen- die Ehe schließen: VOT der orf-
gemeıinschaft, VOT der Kırche un: auf dem Standesamt. C yYRIAC MBa®
bemerkt seufzend: „When baptized CISON iıntends to a  Yy, he faces
quite peculıar sıtuatıion. He must SO through the ega formalıities of three
levels of socıety: the tradıitional society, the ecclesial socıety and the C1V1
society, they all ave their respective legal claıms. First he S0CS through
the Customary (tradıtional) marrıage rıte wıthout hich hıs marrıage 111
not be recognısed bDy the vıllage communıty. As Christian he must fultil
the canoniıcal requırements. As subJect of the cıvıl Government he must
SO to the Marrıage Regıstrar. The registration ASSUTCSsS the cıvıl effects of
marrıage. It 15 all vVeCrYy complicated an: confusing. Are three levels of
marrlage regulation not bit t00 much?“ Gewiß, die Prozedur ist schr
umständlich. Die ohe des Brautpreises kann 111e Eheschließung 1mM orf
verhindern (in patrilinealen Gesellschaften ist höchsten), zumal
WwWenn 1N eld bezahlt werden soll und WCNnNn W as oft geschieht
VO  3 der Familie der Braut eın Geschäaft daraus gemacht wird In Das
schwarze Experiment (232 Anm 41) emerkt HASTINGS: „Erzbischof
Z0A schreibt, 1n Kamerun onNnne der Brautpreis bıs _einer ohe VO:  3

Training for the Ministry ın ast Africa (Limuru 216
Marriage Law 1ın need of urther elaboration: AFER 342
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000 Dollar plus Viehstand hinaufgehen In verschiedenen Teilen VON

Uganda chwankt zwischen etwa 400 eng] Shillings und ohe
VO:  - 27000 eng] Shillings Unter verschiedenen Stäiämmen Sudafrikas
varılıert me1st zwiıischen 3() un: 100 Pfund Sterling, kann aber auch bis

200 Pfund gehen WIT: noch zume1st ich bezahlt? An
sıch 1st der Brautpreıs C1iMN Faktor der Stabilität der Ehe den I1a  - ıcht
ohne weıteres preisgeben soll Zudem egen dıe me1ısten Mädchen selbst
Wert auf hohen Brautpreıis, weil C1MN Zeichen der Wertschaätzung
bedeutet Es kommt allerdings stadtischen Bereich mehr VOI
dafß Leute zusammenleben und die ezahlung übergehen Man
kann feststellen, dafß dıe sozlalen Veränderungen größere Emanzı-
patıon der TAau durch Schulbildung, wachsende Urbanisation
mehr den Abschluß stammesbrauchgemäßen Ehe aushohle

Die Minderung der Stammesehen bedeutet auch be1 den Getauften,
noch keine rhöhung der kirchlichen Irauungen Die Kirche esteht auf
ıhren dre  1 Forderungen absolute Monogamie, absolute Unauflöslichkeit
un Abschlufß der Ehe der offiziellen orm VOT Priester
und WC1 Zeugen Das hat ZUT olge, dafß Polygamen die Taufe verwehrt
wird Das Verbot gilt be1 siımultanen Polygamen (die nach Stammes-
brauch gleichzeitig mıt mehreren Frauen verheiratet sind) erster Stelle
für den Mann Be1 den Anglıkanern (nıcht bei den Katholiken) können
die Frauen Mannes - 'Taufe un den anderen Sakramenten
zugelassen werden? Meistens 1st jedoch die gleichzeitige Mehrehe
Aussterben, SC1 denn als Luxus der Reichen Das Fehlen Frauen-
überschusses, Schulbildung un Emanzıpation der adchen und die AaUuSs-
drückliche Familienpolitik der meısten afrıkanıschen Staaten stehen
agegen? “

Schwieriger ist die Entscheidung be1 der sukzessiven Polygamıe, WLn
der Mannn sıch hat scheiden lassen und z 351 andere Tau geheiratet hat
Handelt sıch WC1 Katholiken, ıst die Osung der Schwierigkeit
nach dem geltenden Kirchenrecht sehr kompliziert selbst WECNN die
erste TAauU bereits neuverheiratet 1st un Aaus der zweıten Ehe schon Kıin-
der hervorgegangen sınd Be1 der (auch Europa) wachsenden Häufig-
keit dieser a.  © wodurch zahlreiche Christen VO Empfang der Sakra-
mente ausgeschlossen siınd angesichts der Tatsache, daß sıch der
Eheauffassung der Schwerpunkt VO'  - der ruchtbarkeit auf dıe Liebe als
das W esenselement jeder Ehe verlagert hat darf die Frage gestellt WT -

den, ob VO  - der ersten Ehe mehr übrig geblieben 1st als die Erinnerung,
daß 11a  > damals einander versprochen habe, aus SC1INCT FEhe etwas machen

wollen C1iMN Versprechen, das vielleicht ohne Schuld der Betreffenden
nıcht eingelöst werden konnte Selbstverständlich muß INa  w 1er mıiıt

Vgl REUTER Natıve Marrıage 172 South Afrıca, according to Law an!
Custom (Münster 248

ct Rapport, Christian Marriage i Africa: Polygamy an Monogamy, 19270
» Das schwarze Experiment, 2929
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großer Bedachtsamkeit vorgehen. Denn das Ehesakrament bleibt auf ine
ständıge, ja lebenslängliche Verbindung ausgerichtet. ber jedes mensch-
ıche Bundnıis kann Aaus schwerwiegenden Gründen aufhören. Ist dadurch
jedes Ehe- Verhältnis unsiıcher geworden? glaube ıcht Ebenso wenı1g,
W1€e jemand sich huten WIT'!  d, 1nNe kostbare Kristallvase auf den Boden
werfen, weıl weiß, da{fs S1e zerbrechlich ist, un: doch daruüber trauert,
WEnnn sS1e ıhm ohne Schuld A4aUus den Händen gleitet

Sonderbarerweise ist dıe kirchliche Praxis jedo nachgiebiger, wenn
00 katholischer Mann nach Stammesbrauch mıt einer eidnischen Tau
verheiratet ist und mıt ihr Kınder gezeugt hat Selbst WECNN die TAau sıch
immer gut geführt hat, ist S1e doch rechtlos, WENN der Mann eın Jungeres
Mäaädchen Wa und mıt ıhm 1ne kirchliche Ehe schließen ll Die
Juridische Entscheidung tragt dem menschlichen Verhalten keine Rech-
NUNS. Wenn dagegen eın protestantıscher Mann mıt einer heidnischen
Tau (oder we1l protestantische Partner) 1ne Stammesehe geschlossen
aben, betrachten WITr die Verbindung als egal*® Daiß die Stammesehe
für Katholiken als ungultıg angesehen wird, hat weıter ZUT olge, dafß die
Kinder als „unehelich“ 1nNs Taufregister eingetragen werden un! spater
auch VO Knabenseminar Uun!: VO  - der Priesterweihe ausgeschlossen blei-
ben

ber die Anerkennung der stammesbrauchgemäß geschlossenen Ehe hat
HASTINGS S1  ch früher bereıts 1n seinem Buch Das schwarze Experiment
geaußert, dem ıch folgendes Zatat entnehme: „Hınter all dem, und 1n der
Tat hınter der gesamten Herausbildung der kanonischen Bestimmungenüber die Ehe, aßt sıch 1ne ubtile ‚Klerikalisierung‘ der Ehe erkennen,
verwandt manch anderer Klerikalisierung des kirchlichen Lebens
Praktisch gesprochen WIT': das Hauptgewicht der 1 heorie ZU Irotz
immer mehr auf das verlegt, W as der Priester ın der ITrauungszeremonie
tut, sta darauf, Was Braut und Brautigam tun; un damit gelangen WITr
enn auch jener ‚volkstümlichen Simplifizierung‘, WI1E eın anerkannter
Kanonist!! S1e bezeichnet, namlıch der Behauptung, ‚der degen des
Priesters ist dıe Eheschließung‘. In den ugen des einfachen Volkes VO  $
A{frika lıegt der Kirche weıt weniıger die gegenseıtige KEınwilligungzweler Menschen Herzen, sondern der Rıngtausch, die zahlende
Traugebühr und der Segen des Priesters. In einem Land mıt wenigenPriestern, 1n dem S1C] die Hochzeitsbräuche mıt solcher Zahigkeit halten,
ist das Ergebnis für das kirchliche en i1ne reine Katastrophe. Wır
mussen unbedingt wıeder 1n den Vordergrund schieben, dafß die christliche
Ehe durch dıe gegenseitige Kınwilligung VO'  - Mann und Tau geschlossenwiırd und dals, sofern sıch diese 1in offiziell anerkannter un: innerhalb der
einheimischen Gesellschaft bekannter und geltender orm manıfestiert,für die Gültigkeit einer Ehe genugt!?,“

vgl CYRIAC MBa, Lc. 340
11 REUTER, Lc. 252

949f
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Diıe Kiırche sollte sich der Eheauffassung afrıkanıscher Kulturen mehr
9 dies mehr, weiıl dıe afrıkanıschen Staaten vielfach daran
SIN  d, ihre Ehegesetzgebung festzulegen un!: sich dabei bemuhen, en
Staatsangehorigen, auch den Frauen, gleiche verbürgen.
HASTINGS zeigt eın großes hıstorisches Interesse, und 1la  - kann 1n
seinem Rapport nachsehen, W16€e und Wann die verschıiedenen kirchliche
Ehebestimmungen entstanden sind. ber trıtt auch sozliologıisch, theo-
logisch und psychologisch die Probleme heran. Für dıe soziologısche
Analyse der heutigen Sachlage verwendet weitgehend statistisches
Materıal, das CI 1m zweıten eıl zusammenstellt.

Hieraus ergıbt sıch Pn B dafß die Haäufigkeit kirchlicher ITrauungen pPro
ausend Katholiken ıcht überall gleich ist:; s1e ist gering ın den Gebieten
nordlich des Victoriasees und größer den Nyassasee herum, relatıv
hoch In W est- und tiefsten 1n st-Uganda. Den en Satz ın West-
Uganda bringt HASTINGS 1n Zusammenhang mıt der oft vorkommenden
Entführung der Braut un dem nıedrigen Brautpreıs, den nıedrıgen
Anteiıl 1ın Ost-Uganda mıiıt der größeren Stabilität der tammesehe und
mıt dem hoheren Brautpreıs. Man hat festgestellt, dafß die zeitlich
begrenzten Sexualverbindungen und dıe Prostitujerten 1ın Kampala viel-
fach Aaus den westlichen un 1U selten AUus den östlichen Provinzen
stammen (p 49)

Wenn HASTINGS auch gemalß seinem Auftrag erster Stelle der
Sıtuation 1n der anglikanischen Kırche Rechnung tragt, ezieht sta-
tistisch öfters auch die katholischen und lutherischen FEheverhältnisse in
seine Betrachtungen eın Aufschlufßreich ist dabei die Diskrepanz zwischen
1heorie und Praxıs. ber die wichtigste rage ıst immer pastoraler Art
Was soll Ina  $ 198848  — machen? In dieser Hinsıcht bleibt Hastings einem fast
immer 1e rıchtige Antwort schuldıg, un: individuell ıst auch ıne
S  1er unmögliıche Aufgabe, auf alle Fragen 1ne klare Antwort geben

111
Und NTA  S der Rapbbport Das Buch zerfaällt 1in we1l Teıile Der Hınter-

grund der (reschichte Der an der Stammesehe 1n der gegenwartıgen
Sıituation Der heutige an: der irchlichen Ehe Diıie Theologie der
Ehe (Stammesehe und kirchliche Irauung, olygamıe und Monogamıie,
Ehescheidung un!' Wiederverheiratung, wachsende Wiederbelebung der
Ehe) Kirchliche und zıvıile Ehegesetzgebung schließlich Die seel-
sorgliche Betreuung der Eheverhaältnisse 11 Erklärungen der
Lambeth-Konferenz Dıie gegenwartıge Lage des kanonischen ere:
1n den fünf Provinzen: Suüdafrıka, Zentralafrıka, Ostafrika (Kenya un!
Tanzania), Uganda-Rwanda-Burundi und Westafrika Die anerkann-
ten Gründe für iıne Nichtigkeitserklärung Die Volksstatistiken Das
statistische Verhältnis der Eheirequenz 1ın der Kıirche Die rage-
bogen Uganda un:! Malawı: eın Gegensatz 1n der Ehegesetzgebung
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un:! 1n Zahlen Priester und Statistiken Kın Vergleich 1m Status der
Trauungen 1n Kigez1i un! Toro schließlich einıge Ehefälle Der erste
Teıl ist also hauptsächliıch Aaus der and des Verfassers, der zweıte eıl
nthalt die Unterlagen.

Idie historische Analyse der kirchlichen Eheverfassung, die seıit
Begınn der Missionierung Afrikas VO:  - den Miıssıonaren in dıe afrıka-
nıschen Kulturgebiete importiert worden ist, beruht auf den Aussagen der
Heılıgen Schrift, des Kirchlichen Gesetzbuches un! der kirchlichen Autor1-
tat Die Legalıtät der G(‚ustomar y Marrıage wurde für Christen 1n Frage
gestellt, weıl die Gefahr da WAäTrT, dafß die Stammesehe Ausnahmen bezüg-
liıch der Monogamıe und der Unauflöslichkeit zuließ. Dagegen hat die
Stammesecehe auch viele Vorteıle. Dıe kirchliche Institutionalısıerung der
Fhe 1n Gegenwart eines Priesters un: zweiıer Zeugen ıst VO Konzıil VO

TIrient angeordnet worden, geheimen Verbindungen vorzubeugen; S1e
War also diszıplinäarer und nıcht theologischer Art Irotzdem wurde s1e
VO'  - den Missıonaren des 19 Jahrhunderts gleichfalls 1n Afrıka einNge-
führt, die Eheschließung nıe 1m Geheimen, sondern immer CTC-

moniell und öftentliıch zwıischen wel Familıengruppen VOTSCHOIMMINCIL
wurde und auch die Abgabe des Brautpreıises sanktioniert war!®.

Darum ist HASTINGS der Meinung, dafß die Kıirche die Stammesehe
auch be1 Christen als gultig anerkennen sollte Allerdings se1 dabe]i die
Absıcht einer unauflöslichen Verbindung ordern. Dabei se1 eden-
ken, daß auch 1n der Kirche die Ehe unftier bestimmten Umständen auflös-
lich WAÄäT, Z WCLNn das Matrımonıium ‚War Talum, aber NO CONSUML-

matlum WAarT. Nach dem Kirchenrecht findet der Vollzug der Ehe 1m Co1ıtus
Sta Das rührt VO  P einer bestimmten Kultur her, 1n der der co1ıtus die
Besitzergreifung der TAau seıtens des Mannes symbolisıerte. Im afrıka-
nıschen Kulturbereich dagegen werden als Vollzug der Ehe Schwanger-
schaft un: Geburt angesehen; das Kind gılt als die endgültige sozıale
Bındung zwischen Mannn und Frau, und nicht der physische Vorgang des
geschlechtlichen Zusammenkommens. Es ware vernüni{tig, die CONSUML-

matıo matrımonmnnB für Afrıka entsprechend deuten.
Nach einer klaren geschichtlichen Übersicht über den Standpunkt der

protestantıschen i1ss1ıonen 1n Afriıka (zumal der anglikanischen) CN-
uüber der Polygamıe beschäftigt der Verfasser sıch mıiıt dem Unterschied
zwischen der tradıitionellen uUN: der modernen abendländischen Ehe Miıt
Recht macht darauf aufmerksam, daß WITr 1n Kuropa früher ahnliche
Ehebräuche gekannt aben, w1e s1e jetzt noch 1n Afrıka ublich S1IN!  d ber
SaANZ allgemein kann 11A4  — aASCH, dafß 1n den afrıkanischen Eheverhält-
nıssen der Nachdruck auf die Verwandtschaftsgruppilerung un auf die
Fruchtbarkeit gelegt WIT'! waäahrend 1n Kuropa mehr die persönlichen
Beziehungen 1in den Vordergrund gerückt werden. Wenn auch die Priori-
taten ın der Motivation anders lıegen, spielt doch dıe Liebe überall

13 vgl MBa, lL.c. 3492
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eıne große Man bringt das (zu wenig nuanciert!) eiwa 1n dem Satz
ZU Ausdruck: ‚Im Westen heiratet Man, we1 INa  w sıch lıebt:; iın Afirıka
lıebt INnan s1 weıl INa  - verheiratet ist. Diıe Eheschließung 1n Afrıka ist
also iıne Annäherung zweler Famılıengruppen und fındet er 1n
Etappen Sta wobei die Stabilitat immer mehr wachst un: bestatıgt wird.
In ezug auf dıe Verwandschaft mıiıt ihren Folgen tür die Rechte der Tau
und iıhrer Kinder mu{ INa  - hauptsächlich zwıischen dem Matrılıneat un!
dem Patrilineat unterscheiden. Das Matrılineat ist mıiıt dem christlichen
Ehegesetz vielleicht schwıer1ıgsten vereinbaren: 1 Patrılineat iıst
aber dıe Polygamıe haufigsten.

Ehescheidungen hat 1m traditionellen Afrıka ımmer gegeben. Doch
hat die egelung des Brautpreises un die sozıale Kontrolle der Offent-
ıchkeıt Auswüchse STEIS gebremst. Moderne Verhältnisse dagegen steigern
dıe Auswüchse. Als solche kann INa  j NECMNNECIHN die größere Emanzıpatıon
un! das starkere Selbstbewußtsein der Frau, zumal durch die chulbil-
dung die Einfuhrung der Geldwirtschaft beim Brautpreıs die Locke-
runs der Familienbeziehungen dıe zunehmende Miıgration (hauptsäch-
liıch der Männer) 1n dıe Industrie und den Bergbau die Anzıehungs-
kraft der Städte die Liberalısıerung der Sıttengesetze dıe Zunahme
materijellen Wohlstandes Der Prozentsatz der Ehescheidungen ist
weıterhin regıonal bedingt

Sodann vertieft HASTINGS sich in die Problematik der gegenwärtı-
SEN Sıtuation der christlichen Ehe Sie lıegt 1mM Spannungsfield dreıier
Pole Forderungen des aubens, der Tradıtion und der modernen Ehe-
auffassungen. Den meiısten Trauungen 1N der Kirche geht an oder
folgt die tammesehe mıt egelung des Brautpreises. Dieser Brauch stabıi-
isıert War die Beständigkeıt der Ehe, aber gerade VOT eıner unauflös-
lıchen Verbindung scheuen viele Jjüngere Leute zurück, dafß 1n den
Gebieten, die der Verfasser 1n seinem Buch statistisch erfaßt hat, durch-
schnittlich die Halfte der Christen keine kirchliche Ehe schließt. Er geht
den Hintergruünden dıeser Verminderung nach und g1ibt mehrere Ursachen
(besser vielleicht Anlässe) d die jede für sıch War keine erschöpfende
Erklärung geben, aber ohl einıgen Aufschluß über die Sıtuation bıeten.
So weiıst auf dıe Veränderung der politischen Lage hın, VOILI allem
auf die größere politische Unabhängigkeıit. Man ist leicht begeistern
für €es Autochthone, Traditionelle und lehnt das Fremde, das Uro-
päıische ab, das VO'  - den Missionaren eingeführt worden ist Zudem WarTr

früher iıne kirchlich geschlossene Ehe Vorbedingung, ine Anstel-
lung Missionsschulen oder „-krankenhäusern erhalten. Inzwischen
sınd diese zumeıst 8l die Regierungen übergegangen. Damıt kommt Ver-
fasser auf eıne zweiıte Ursache sprechen: das Verhältnis VO  H Kırche und
Schule urch die Natıionalısıerung des Unterrichts ist der FEinfluß der
Kırche auf die Schulbildung und auf die Lebenshaltung der jungen Leute
geringer geworden. iıne drıtte Erklärung sıecht HASTINGS einmal 1in der
starken zahlenmäßigen Ausbreıtung des Christentums nach dem zweıten
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Weltkrieg, ZU andern 1mM Rückgang der ausländischen Missionare. urch
beides sind die Pastoralkräfte überlastet. In Uganda kommen auf einen
Priester 1mM Durchschnitt 4000 Katholiken; zieht 1119  - VO  - der Gesamtzahl
der Prijester die kranken und alten ab, weıter die, die 1m Urlaub sınd, ın
der Verwaltung oder den Seminarıen wirken. erg1ibt S1C]  h eın Ver-
haltnıs VO  $ 1:8000! Weiter sollte INa  - bedenken, da{i die Arbeıt der
Priester 1n den issı1ıonen“ sıch nıcht auf dıe Seelsorge der Getauften
beschränken dar(f, sondern immer auch auf die Ausbreitung des Glaubens
ausgerichtet se1ın MU: ine durchschnittliche Pfarrei der Anglıkaner
(gewöhnlıch mıt einem Priıester besetzt) Za meistens gut 7000 Mitglie-
der. €1 S1N! dıe Entfernungen zwıschen Christen und Priestern der-
maßen weıt, da der Kontakt zwischen beıden darunter leidet. Das hat
ZUT olge, dafß 1119  - NUr unter Beschwernissen für den Eheunterricht ZU
Pfarrer kommen kann;: die kirchliche Eheschlielßßung wird iın den
Hıntergrund gedrangt und leicht aufgeschoben, zumal Wenn 1mM orf
bereıts die tammesehe abgeschlossen worden ist em en sich viele
Christen schon einen priıesterlosen Gottesdienst gewOhnt, wodurch
unwillkürlich auch die richtige Eucharistiefeier die Peripherıe der
relıg10sen Betatıgung geraten ist. Wenn der Priester gelegentlich 1m orf
erscheint und die Christen ZUT ırchlichen Irauung ermahnt, wollen sS1e
ihre Ehe notfalls noch „1InN Ordnung bringen, aber groß ıst das Bedürtfnis
danach nıcht Als viıerte Ursache (der Zusammenhang zwıschen den
einzelnen Faktoren lıegt auf der Hand wird die gesellschaftliche Ver-
anderung genannt. Die Iradıtion hat Autoritat eingebüßt. Normen
haben ihre  S Kraft verloren, daß für viele Christen als Alternative für
die kirchliche Irauung auch nıcht mehr die tammesehe gilt, sondern das
freie, jederzeit auflösliche Zusammenleben. Auf diese Tatsache hatte
HASTINGS bereıts 1n Das schwarze Experiment 240 hingewıesen:
Andere Missionare „meınen, dafß ıcht iıne Frage der Gesetzgebung
sel, sondern der Grundintention, dafß namlıch die Ursache, aru viele
Christen ıcht 1n der Kirche heiraten wollen, einfach die S  ware, da{iß sS1€e Sar
ıcht iıne echte., unauflösliche Fhe eingehen wollen, sondern i1ne empo-
rare oder ‚Versuchsehe‘, un da{fß infolgedessen ihre Ehen VOIIN den
Bestimmungen des kanonischen Rechts Sanz abgesehen auf (Gsrund der
mangelhaften Intention ungultig wären“. So ist das Problem nıcht damıt
gelöst, dafß 11a  - intensıiver auf eine kirchliche Eheschließung hinarbeitet,
weiıl sıch sonst die Zahl der Ehescheidungen steigern würde: die Statistik
ergabe dann eın vollıg alsches Bild ber den Prozentsatz der Eheschei-
dungen und der zıyılen Wiıederverheiratungen g1ibt 1Ur ein1ıge reg10-
ale Zahlen, AQus denen sıch keine allgemeınen Schlüsse ziıehen lassen.

ach der Schilderung der Situation Seiz HASTINGS sich mıiıt der
christlichen I' heologıe der Ehe auseinander. Wır wollen hierauf ıcht
weıter eingehen, weiıl dabei 1Ur wen1g spezifisch afrıkanısche ToObleme
ZUr Sprache kommen. Verfasser beruft sıch für seine Stellungnahme denn
auch auf europäische Autoren WI1IE SCHILLEBEECKX Kınıge afrıka-
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nische Auffassungen spiıelen aber sehr ohl iıne dabeıi, A die
Zielsetzung der Ehe Die Fruchtbarkeit ist für den Afriıkaner schlechthin
wesentlich, un!: 111A)  — MU: iragen, ob die Unfruchtbarkeit ıcht einen
Grund für iıne Nıchtigkeitserklärung darstellt, weıl jeder Mann und jede
rau be1 der Irauung dıe Fruchtbarkeit weniıgstens stillschweigend als
Bedingung einschließt. Ferner verläuft 1n Afrıka das Eheversprechen 1ın
Etappen un:! wird VO  - gegenseıtigen Schenkungen begleitet findet
also eın W achstumsprozelß Sta Es ist füur einen Nicht-Europaer tast
unmöglich, seinen Vorsatz büundig un: öffentlich auf ein Ja der Nein
iestzulegen. Die Vorverhandlungen un: das vorläufige Zusammenleben
der Partner könnte INa  — als e1In ‚Ehe-Katechumenat‘ auffassen, worauf
nach der consummualtıo, be1 eingetretener Schwangerschaft, dıe kırch-
liıche Irauung un die Bestätigung der ehelichen Verbindung stattfinden
könnten. Das Ehesakrament würde 1n diesem selbstverständlich das
diegel der Unauflöslichkeit aufgeprägt erhalten.

In vielen afrıkanischen Staaten hat INa ıcht 1Ur mıt der Stammes-
ehe, die durch das Gewohnheitsrecht festgelegt worden ist, un: mıt der
ırchlichen Eheschließung tun, sondern auch noch miıt der /Zivilehe-
gesetzgebung. In den ostafrıkaniıschen Staaten hat INa  — meıstens die CNS-
lısche Gesetzgebung übernommen. Miıt dem kirchlichen Gesetz stimmt s1€e
1n Monogamıie und Unauflöslichkeit übereın (von Ausnahmen letzterer
abgesehen). In den meısten ostafrıkaniıschen Staaten können alle Bürger
frei dıe Zivilehe wahlen. Die Christen sehen In dieser Wahl jedoch häu-
11g einen Grund, auf die kirchliche Eheschließung verzichten. In Zam-
bıa mussen die Christen, dıe 1ın der Kirche heiraten wollen, zusätzlich iıne
Wahl zwıschen ZAVIl= oder Stammesehe treffen. Falls s1e die Zaviltrauung
gewählt haben und dann spater nach tammesbrauch och 1ıne zweıte
Tau hinzunehmen, kommen S1€e War mıt dem Zivilrecht ın Konfilikt, doch
werden meıstens keine Sanktionen dafür verhängt.

Die Stammesehen SIN! öffentlich und leıben 1n der Dorfgemeinschaft
STEIS ın Erinnerung, S11 aber ıcht registriert worden. Das bereıtet den
deelsorgern be1 eıner Übersiedlung 1n die oft große Schwier1g-
keiten, zumal die der Tau wen1ig gesichert sıind Deshalb zieht
die 1r zumeıst dıe Zivilehe mıiıt ırchliıcher Kinsegnung der Stammes-
ehe VOT.

eitere TODIeme sınd die Zustimmung der Verwandtengruppe ZUTr
Ehe (zumal be]ı Mädchen) die Festsetzung des Brautpreises die
Rechte der verheirateten Frauen und ihrer Kinder die echte der Wiıt-
WCN und die Feststellung der Ehehindernisse (Z der Blutsverwandt-
schaft nach der autochthonen Ehestruktur patrılinearer oder matrılınearer
Art), dıe mıt UuUNSCTEIN Ehegesetz ıcht übereinstimmen. Verfasser ist

dıe Abschaffung des Brautpreises (vgl 10811). Doch ıst nach
seiner Meinung empfehlen, dafß das Zivilgesetz die Gültigkeit der Ehe
VOo  - der Bezahlung des Brautpreises unabhängıg macht, W1e in
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Tanzanıa geschehen ist. Vielleicht ware eın gegenseitiger Geschenkeaus-
tausch noch besser als der einseıtige Brautpreıs.

Waıe soll MAaNTL hastoral dıe christliche Ehe begleiten? Wır haben
bereıts hervorgehoben, daflß die rage der christlichen Ehe ın Afrıka CNS
zusammenhängt mıt der geänderten Situation, mıt dem schneililen W achs-
tum der Christenheıit nach 950 un mıt dem Rückgang des auswärtigen
Personals, VO  - dem die pastorale Betreuung der Christenheit ZU großen
el abhıng. Auft einen olıden Eheunterricht kann ıcht verzichtet WCOCI -

den ıchtig ist ferner die Aufrechterhaltung, aber auch die pastorale
Anwendung der Diszıplın 1n Ehefragen; ebenso bei den Priestern e1in ein-
heitliches orgehen. Ausschlufß AUuSs der kirchlichen Gemeinschaft (ın 1N1-
SCH Diozesen 60— 80 Prozent der erwachsenen Christen!) führt der
Losung ıcht näaher:; s1e trifft meıstens gerade die gewissenshaiteren lie-
der der Kirche em darf 119  - die Sakramentenspendung nıcht prımar
als Zuchtmittel verwenden. Fruher hatten die Inıtiationsrıten noch iıne
Funktion in der Erzıehung der küniftigen Gesellschaftsmitglieder, auch
und gerade, W as die Lebenshaltung 1ın der Ehe angıng. Inzwischen sind
auch die Schulen säkularisiert worden und finden Religionsunterricht un:
Spendung des Firmsakramentes 1in einem er sSta in dem die direkte
Vorbereitung auf die Ehe noch ıcht 1n den Gesichtskreis des Kındes
eingebaut werden kann. Was fehlt, ist e1in geeignetes katechetisches
Handbuch un: dıe angepaßte Katechese für die Heranwachsenden.
ichtig 1in pastoraler Sicht ist iıne planmäßıge Gestaltung eines echt
christlichen Famıilienlebens nregungen hierzu findet iNa  - be1 JOoHN
ROBINSON IT'he Famıly Apostolate and Afrıca (Dublin
habe aber damals schon beanstandet!*, dafß bei der Beurteilung der
afrıkanischen Ehestrukturen sehr VO  ; europäischen Denkformen
ausgeht un daher schnell eın abwertendes Urteil uüber die afrıkanische
Formgebung fäallt

Bıslang gab in Afrika kaum „unerwünschte”“ Kinder, höchstens 1n
Fallen VO  - Mißbildungen oder be1 der Geburt VO'  - Zwillingen. Kinder-
Jlosıgkeıit War 1M Gewohnheitsrecht einer der meist üblichen Gründe tur
die Polygamıe. In den etzten Jahren wächst aber auch 1n Afrika in den
tädten und sonstigen Ballungszentren der Bevölkerung die Anzahl uUNCTI-

wuünschter Kinder. Manche verheirateten Leute suchen für 1  S  hre kinderlose
Ehe die Lösung durch optıon. Für die ledigen Mültter muß die Kirche
sıch vıel starker einsetzen als bisher.

Der Übernahme autochthoner Eheriten 1n der Liturgie steht der Autor
1m allgemeınen ablehnend gegenüber, VOTr a  em, WECNN die Bräuche noch
lebendig sind: SDut where ıts OW: ceremonıes ATC being abandoned...,
SOIMMC tradıtional rıtes mig ell be incorporated ınto  M ecclesjastical CC

monYy “ (p 110) Diese Schlußfolgerung für dıe Verwendbarkeit in der
Liturgie ist mM1r unverständlıich. war chreibt auch ın Das schwarze
Experiment 246 „freiliıch ollten WITr uUuNs sehr davor hüten, diesen Rıten

vgl ZM  y 541ff
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brauchtumsmäßige Elemente einzuverleiben“, meınt aber kurz vorher:
„Die Hochzeitsriten waren revidieren un: zeichenhafter gestalten,
WI1IE das Ja auch VO Vatikanischen Konzıil selbst dargelegt wurde!® un:
War fußend auf dem, Was für die Menschen 1n den betreffenden Gebie-
ten Sinngehalt hat.“ Am Schlufß se1Nes €es behandelt HASTINGS
noch kurz die interkontessionellen Ehen

Seine Schlußfolgerungen zieht HASTINGS 1n dre]ı Postulaten inımen

a) Es ist möglich un!: empfehlenswert, daß die Kıirche durch ıhre Lehre
und Praxıs ein authentisches, offentliches und VO'  - en verstehendes
Zeugn1s VO  - christlicher Ehe ablegt; b) da{fßß weder dıe einzelnen Christen
noch die sıch der Kırche anzuschließen verlangen durch unnötige, kirch-
liche Ehevorschriften daran gehindert werden, iıhr eigenes christliches
en nach ihrem Gewissen gestalten und führen; C) dafß die
Kirche, tatkräftig W1€e möglıch, die Gesellschaft, ihre  B Gesetze, iıhren
Lebensstandard, hre Wiırtschafit und iıhre politischen Strukturen beein-
flusse, dafß al diese Faktoren ein gesundes Ehe- un! Famıilienleben
fördern imstande siınd (p 113)

Bevor HASTINGS seinen Rapport verölffentlichte, hat ıh: vielen
protestantıschen un: katholischen Sachverständigen ZUTr Begutachtung
vorgelegt. Als Berichterstattung hat dıese Publikation ihre Grenzen durch
die auf bestimmte Gebiete eingeschränkten Erkundungen un: durch die
tatsächlichen Gegebenheıiten; s1e gewinnt dadurch aber auch Objekti-
vıtat Andrerseits macht HASTINGS aus seıner persönlıchen Meinung kein
ehl (und nıemand wird das wundern). Aus al dem ist eın vielseıtiges,
interessantes un!: wertvolles Buch entstanden, das en 1n Afrika, die mit
Eheproblemen tun haben, außerst willkommen se1in wird.

Konstitution über dıe Heilıge Liturgıe, Art etr. Vorschläge SE Ge-
staltung VO:  $ Hochzeitsriten nach afrıkanischer Art VA  Z ÄMELSVOORT W 9
Suggestions for adapted Marrıage Geremony: FER 1959, 114121935
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